
 
 

     

1. Innerhalb der Gebäude des Waldschulheimes und im Objekt besteht für Kin-

der und Jugendliche Feuer- und Rauchverbot. Der Alarmplan ist für alle ver-

bindlich. 

 

2. Die Einrichtungen des Waldschulheimes sind pfleglich zu behandeln. Schä-
den sind dem Heimpersonal sofort zu melden. Sie werden dem Verursacher 
in Rechnung gestellt. 
 

3. Im Unterkunftsgebäude sind Hausschuhe zu tragen. Die Schuhe werden im 
Trockenraum getauscht. Nasse Bekleidung gehört ebenfalls hierher. 
 

4. Die Nutzer der Zimmer sind für den pfleglichen Umgang mit dem Inventar 
verantwortlich. Das Umstellen der Möbel ist nicht erlaubt. 
 

5. Die Betten müssen selbst bezogen und abgezogen werden.  
 

6. Schonen wir unsere Umwelt! Für die Benutzung der Heizung heißt das: „Ist 
das Fenster offen wird der Heizkörper ausgedreht“. Nachts senkt die Hei-
zung die Temperatur selbstständig ab. 
 

7. Essen und Essensaufbewahrung sind im Zimmer aus Hygienegründen ver-
boten. 
 

8. Der Mehrzweckraum, der Flur und die Kleinküche sind einmal täglich zu keh-
ren, am besten am Abend. 
 

9. Müll muss im Interesse unserer Umwelt sortiert werden. Behälter mit der 
Aufschrift „Nur Papier“, „Grüner Punkt“, „Biotonne“, „Restmüll“ findet ihr 
auf dem Flur. Bei Nichtbeachtung müsst ihr am Abreisetag die Behälter selbst 
neu sortieren. 
 

10. Bitte nach Benutzung der Toiletten das Spülen nicht vergessen! Achtung!   
  Bekleidung, Pappe, Papier gehören nicht in die Toilette!  

 
11. Die Nutzung des Spielplatzes liegt in der Verantwortung der Betreuer. 

 
12. Die Nachtruhe wird von den Betreuern festgelegt. Ab 22:00 Uhr haben unsere   

  Nachbarn ein Recht auf Ruhe. Für das Tagesprogramm solltet ihr  
  ausgeschlafen sein. 
 

13. Den Anordnungen des Heimpersonals ist Folge zu leisten. Die Betreuer sind     
  für die Einhaltung der Hausordnung verantwortlich. 

 

Forstbezirk Bärenfels 
Waldschulheim Wahlsmühle 
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